
68

WISO Vermieter

Die erste Steuererklärung

das Programm automatisch an der richtigen Stelle in die 
Steuererklärung!

Sobald Sie eine Nebenkostenabrechnung erstellt haben, 
öffnen Sie mit einem Mausklick auf die Schaltfläche „Neue 
Anlage V erstellen“ ein Dialogfenster, in dem Sie ...

Ŷ das Mietobjekt und

Ŷ das Steuerjahr 

auswählen:

Mit korrekten Neben- und Heizkostenabrechnungen ist 
es leider noch nicht getan. Weil der Fiskus sein Stück von 
Ihren Mieteinnahmen haben will, müssen Sie im Rahmen 
Ihrer Einkommensteuererklärung für jedes einzelne Miet-
objekt eine „Anlage V“ ausfüllen, in der Sie Angaben über 
Ihre „Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung“ machen. 
Der „WISO Vermieter“ unterstützt Sie auch hierbei Schritt 
für Schritt mit einem eigenen Assistenten.

Bitte beachten Sie: Das Anlegen einer neuen Steuerer-
klärung ist nur möglich, wenn Sie zuvor bereits eine Ne-
benkostenabrechnung erstellt (oder zumindest gespei-
chert) haben. Bis dahin ist die Schaltfläche „Neue Anlage 
V erstellen“ auf der Startseite ebenso deaktiviert wie der 
Menüpunkt „Datei“ - „Neu“ - „Anlage V“. 

Vorteil der engen Verzahnung von Nebenkostenabrech-
nungen und Steuererklärung: Sie ersparen sich mühsame 
und fehleranfällige Mehrfacheingaben von Daten: Sämt-
liche Angaben über Ihre Immobilien, die einzelnen Woh-
nungen, die Neben- und Heizkostenvorauszahlungen Ihrer 
Mieter sowie Ihre eigenen laufenden Ausgaben übernimmt 
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Anschließend klicken Sie auf „Anlage V erstellen“ und star-
ten so den vierstufigen Ausfüllassistenten für das Steuer-
formular. Falls Sie zuvor für das betreffende Mietobjekt 
und dasselbe Jahr bereits ein Steuerformular ausgefüllt 
haben, lässt Ihnen das Programm zuvor die Wahl, ob Sie 
die vorhandene „Anlage V“ bearbeiten oder überschreiben 
wollen. In jedem Fall machen Sie Angaben in den folgen-
den Bereichen: 

Ŷ Grundangaben: Hier erfassen Sie sämtliche Informa-
tionen zum Mietobjekt, dessen Eigentümer sowie den 
darin befindlichen Wohnungen. 

Ŷ Einnahmen erfassen: In diesem Bereich tragen Sie alle 
Miet- und Nebenkosteneinnahmen ein, sofern Sie das 
nicht bereits im Rahmen der Nebenkostenabrechnung 
erledigt haben. 

Ŷ Ausgaben erfassen: An dieser Stelle sind die Rechnun-
gen aufgelistet, die Sie bei den Abrechnungen mit Ih-
ren Mietern bereits eingetragen haben. Darüber hinaus 
tragen Sie hier alle Kosten ein, die Sie zwar nicht auf 
Ihre Mieter umlegen dürfen, die aber steuerlich absetz-
bar sind. 

Ŷ Anlage V erstellen: Im vierten und letzten Schritt 
machen Sie die in Ihrem im Einzelfall noch fehlen-
den Angaben. Das erledigen Sie in einem interaktiven 
Formular, das der Original-“Anlage V“ des Finanzamts 
nachempfunden ist. 
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1. Schritt: Grundangaben

Der Eingabedialog „Grundangaben“ besteht aus drei Berei-
chen, die Sie wie üblich am besten nacheinander von oben 
nach unten abarbeiten. Die meisten Daten übernimmt der 
„WISO Vermieter“ aus Ihren Nebenkostenabrechnungen. In 
der Regel sind nur die folgenden Angaben zusätzlich nötig: 

Ŷ Objektangaben: Hier tragen Sie das Einheitswert-Ak-
tenzeichen und das Kauf- bzw. Baudatum der Immobi-
lie ein.

Ŷ Eigentümerangaben: In diesem Bereich geben Sie 
Auskunft über Ihren Familienstand, das Eigentumsver-
hältnis am Mietobjekt und machen Angaben über das 
zuständige Finanzamt und Ihre Steuernummer.

Ŷ Wohnungsangaben: An dieser Stelle ergänzen Sie 
eventuelle fehlende Angaben über die Lage und den 
Status einzelner Wohnungen („vermietet“ oder „selbst 
genutzt“) und tragen den „Aufteilungssatz für die Wer-
bungskosten“ ein.

Hintergrund: Aufteilung von 

Werbungskosten

Werbungskosten sind sämtliche Ausgaben, die 
Ihnen im betreffenden Steuerjahr im Zusammen-
hang mit Ihren Mietobjekten entstanden sind. 
Auch die bereits auf Ihre Mieter aufgeteilten 
Neben- und Heizkosten gelten genau genommen 
als Werbungskosten. Da diese Ausgaben jedoch 
durch die Vorauszahlungen und Abschlusszahlun-
gen Ihrer Mieter ausgeglichen werden (sollten), 
gelten unterm Strich all die Ausgaben als zusätz-
liche Werbungskosten, die Sie steuerlich geltend 
machen, aber nicht auf Ihre Mieter umlegen 
dürfen. Neben den Gebäudeabschreibungen 
(„Absetzung für Abnutzung“) 

sind das zum Beispiel:
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Ŷ bestimmte Versicherungs-Prämien (z. B. Rechts-
schutz- oder Mietausfallversicherung),

Ŷ Hypotheken und andere Finanzierungskosten,

Ŷ Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten,

Ŷ Rechts- und Steuerberatungskosten sowie

Ŷ Verwaltungskosten (z. B. Kosten eines Verwalters, 
Büromaterial oder Reisekosten).

Praxistipp: Sofern aus der Rechnung eines Dienst-
leisters oder Lieferanten nicht hervorgeht, welchem 
Mietobjekt bzw. welcher Wohneinheit die jeweilige 
Ausgabe zuzuordnen ist, sollten Sie das eigenhändig 
auf dem Dokument notieren: Wenn Sie Monate später 
Ihre Nebenkostenabrechnungen und Steuererklärung 
erstellen, wird Ihnen das die Arbeit erleichtern. 

Bitte beachten Sie: Falls Sie eine oder mehrere Woh-
nungen eines Mietobjekts für eigene Zwecke nutzen, 
dürfen Sie nur den Teil Ihrer Ausgaben steuerlich 
als Werbungskosten geltend machen, der auf die 
vermietete(n) Wohnung(n) entfällt.Eingetragen werden 
die einzelnen Ausgabepositionen zwar erst im dritten 
Schritt. 

Das Programm zeigt jedoch bereits bei den „Woh-
nungsangaben“ im ersten Schritt an, wie hoch 
der automatisch ermittelte „Aufteilungssatz für 
Werbungskosten“ in Ihrem Fall ist: 

Aufteilungsmaßstab ist standardmäßig die Wohn-
fläche: Angenommen, Sie vermieten in einem 
Einfamilienhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 
200 qm eine Einliegerwohnung mit einer Wohnflä-
che von 50 qm, dann ergibt sich ein Aufteilungssatz 
von 25 %. Mit anderen Worten: Das Programm 
berücksichtigt ein Viertel der Gesamtausgaben als 
Werbungskosten. Falls Sie mit dem Finanzamt im 
Einzelfall einen anderen Aufteilungssatz vereinbart 
haben, können Sie den Prozentsatz an dieser Stelle 
von Hand überschreiben.
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Per Mausklick auf die Schaltfläche „Weiter mit ‚Einnahmen 
aus Wohnungen‘“ setzen Sie Ihre Steuererklärung fort.

2. Schritt: Einnahmen erfassen

In diesem Bereich tragen Sie sämtliche „Mieteinnahmen 
aus Wohnungen“ ein - einschließlich der dazugehörigen 
Neben- und Heizkostenzahlungen Ihre Mieter. Außerdem 
erfassen Sie hier Ihre „Sonstigen Einnahmen“. Damit sind 
Mieteinkünfte aus Objekten gemeint, die nicht zu Wohn-
zwecken dienen (z. B. Garagen, Werbeflächen oder Grund-
stücke). 

Im Abschnitt sämtliche „Mieteinnahmen aus Wohnungen“ 
übernimmt das Programm die Vorauszahlungen Ihrer Mie-
ter normalerweise aus Ihren zuvor erstellten Neben- und 
Heizkostenabrechnungen. Die Angaben können aber korri-
giert werden, falls das ausnahmsweise einmal erforderlich 
sein sollte. Im Abschnitt „Mieteinnahmen aus Wohnungen“ 
finden Sie insgesamt vier Eingabefelder:

1. Mieteinnahmen,

2. Nebenkosten (= NK) -Vorauszahlungen,

3. Heizkosten (=HK) -Vorauszahlungen sowie 

4. Abrechnung (Vorjahr)

Bei den ersten drei Einnahmearten öffnen Sie per Maus-
klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten einen kom-
fortablen Unterdialog: Mit dessen Hilfe können Sie Ihre 
Eingaben wahlweise jahres- oder monatsweise machen. 




